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Grundrechtsbindung öffentlicher Unternehmen 

AJP!PJA 5/'2000 

aufVerbreilUng. Solche Vorstellungen flihnen dazu. dass 
einzelne Kantone bis Mitte des 19. JahrhundertS die Presse­
freiheit verweigerten: erst die Bundesverfassung von \848 
(Art. 45) gewährleistete in der ganzen Schweiz den freien 
Fluss der Informationen und Meinungen . Dass die Mei­
nungs- und Info nnationsfreiheit die Tätigkeit der Behörden 
behindern und unter Ubergeordneten Gesichtspunkten im 
Einzelfall gemeinwohlschädigend sein kann, ist offensicht­
lich: man erinnere sich etwa an d ie Honnonkälberkarnpagne 
einer bekannten Boulevardzeitung. durch welche die Bevöl­
kerung in erhebli chem Mass verunsichert und die Agrar­
politik des Bundes in unverh!ihnismässiger Weise gestört 
wurde. DerVerfassungsgeber hat die Meinungs- und Infor-e mationsfreiheit trotzdem gewährleistet. weil sie ein Men­
schenrecht ist und auch unter Gemeinwohlaspekten - alles 
in allem - auf sie nicht verzichtet werden kann. Die Verwal­
tung hat daher ?t,'leinungsäusserungen und In formations­
vemtittlungen auch dann hinzunehmen. wenn ihr diese im 
Einzelfall missfallen und verzerrte Darstellungen dazu 
fUhren können, dass ihre Tätigkeit fakti sch behinden wird. 

I Was dic Post im Fall ·Solidarieta- beanspruchte. ist im 
Grunde die Freiheit eines privmen UllIcrnehmens. Die POSt 
aber ist kein privates, sondern ein öffentliches UllIemehmen; 
sie ist uneingeschr'.inkt gnmdrechtsverpnichtet. aber grund­
sätzlich nicht grundrechtsbcrl!chugt. Aus diesc m Grund 
darf die gesetzliche Regelung, wonach die Bestimmungen 
des Privmrechts auf die Dien.stleistungen der Post ergänzend 
anwendbar sind (An. II Abs. 3 PG), bei verfassungskon­
formcr Auslegung nicht als Verwei s auf privatautonome 
Willkür verstanden werden . Der zur Diskussion stehende 
Fan ist auch nicht zu vergleichen mit Konstellationen, in 
denen Verwaltungsbchörden in der Rechtsprechung wie 
Private behandelt werden und ihncn daher zugebilligt wird, 
sich auf Grundrechte zu berufen. So nimmt zum Beispiel 

• das Bundesgericht staarsrechtliche Beschwerden \on Ge­
meindcn und anderen Sclbs t\'crwahungsl...örpcrn wegen 
Verletzung bestimmtcr Grundrechte (namentlich Eigen­
tumsgaranti e) entgegen, \\cnn diese \-on cincm Verfahren 
· wie Private- beuoffen Ein Beil.pie l ist die Be­
!>chwerde einer öffentlichen Pcn,ion .. kasse gegen die Ver­
weigcrung der Bewilligung zur Er.\ltcllung emer Baute zu 

8 wäre willkürlich, der öftentlichen Hand 
in solchen Fällen nicht den gleichen RechtSschutz zu ge\\ ih­
ren wie Privaten, Wil1klirlich heisst hier ein gegen 
elementare Der POSt zu er­
lauben. die Verbreitung \ on Augblättern durch Private 
abzulehnen. weil darin enthaltene Infonnationen und Kom­
mentare ihr lästig fall en könnten, hat demgegenüber mit 
der Durchselzung elementarer Gerechtigkeitsvorstellungen 
nichlS zu tun. Sachverhalt ist vielmehr ein nicht schützens­
werter Rückfall in vorliberale Vorstellungen , mit denen in 
der Schweiz bereits in der ersten Häme des 19. Jahrhundens 
aufgeräumt wurde. 

Die Post il.t auch dann verpOichtet. solche Flugblätter 
zu verteilen, wenn Tats..'lchen unrichtig \ ... iedergeben werden 
(wobei die Fragc. ob dieser Sachverhalt zutriff!, meist kon­
trovers beuneilt wird), Es fehlt bereits die formellgesetzli­
che Ennächtigung, die rur eine solch einschneidende Mass-

Up. 

nahme nötig Der Gesetzgeber wäre mit Rücksicht 
auf den Grundsatz der Verhliltnisrnässigk:eit auch nicht gut 
beraten, der Post eine solche Kompetenz in eigener Sache 
einzuräumcn. Der Post bleibt deshalb nichts anderes übrig, 
als was auch dem Bundesrat und der Bundesversammlung 
übrig bleibt, wenn sie glauben feststellen zu müssen, dass 
ihre Tätigkeit verzern dargestell t wird. Sie muss auf dem 
Markt der Infomlationen und Meinungen ihre Ansicht der 
Dinge darstellen: der Post ist zum Beispiel nicht verboten, 
lur Richtigstellung ei n eigenes Flugblatt zu verbreiten. 
Sollte s ie feststellen. dass die Post als Unternehmen oder 
einzelne ihrer Exponenten persönlichkeitsverletzend ange­
griffen werden, so kann s ie eine richterliche VerfLigung 
erwirken, welche die verlangte Veneilung der Massensen­
dung (provisorisch und spätcr allenfalls definitiv) stoppt. 
Es fehlen aber die \ crfassungsrechtlichen Voraussetzungen 
und dic gesetzliche Grundlage für eine Selbstiustiz der POSt. 

6. Schlussbemerkungen 
In der Auseinandersetzung zwischen der Bürgerbewegung 
·Solidaricta- und der Post hat das UVE K als AufsichlSbe­
hörde festges te ll t. die Post habe sich ungeschickt \'erhahen: 
über die Rechtmässigkeit hätte der zuständige (Zivil-)Richter 
entscheiden mibsen. Diese Art der Erledigung ist in solc:hen 
Fällen oO'enbar üblich. Sie ist vielleicht klüger als die Fest­
stellung. sei rechtSwidrig gehandelt worden; sie setzt einer­

- so ist zu ho ffen - den Grundrechtsschutz für die 
Zukunft durch und vermeidet anderseits den Konflikt mit 
der angegriffcnen Verwaltungsbehörde. AngesiChts der 
grundslitzlichen Tragweite des Falles wäre eine eindeutige 
Stellungnahme der Aufsichtsbehörde aber erwünscht gewe-

I 
sen . Denn das ist klar: Dass in Verwaltungen tätige Perso­
nen . die matcriell Angestellte der Bevölkerung sind. im 
Verkehr mit Bürgern und ihren Vereinigungen eine Herr im 

elllnehmen. entspricht weder verfassungs­
,sta:ttlichem Verständni .. noch schweizerischen poli tischen 
Sitten. 

Auch alb allgemeiner Optil... gibt der Fall zu 
denken. Im Zuge der Deregulierung. die nach vorherrschen­
der Beunei lung aus Grunden des öffentlichen Wohls grund­
salzlich erwünscht bt. werden neben echten Pri\'atisierungen 
zunehmend Vel'\\altungseinhei ten in Bund. Kantonen und 
Gemeinden ausgeglieden und mit Autonomie ausgestattet 
(öffentli chrechtliche Anstalten mit eigener Rechtspersön­
IichkeiL o lTentlichrechtliche StiflUngen: Pseudopri\'atisie­
rungen, d.h. Wahl ei ner privatrechtlichen Organi sations-

19 VgL W. KALIN. Das Verfuhren der st:l!llSrechtlichen Beschwer­
de. 2. A.. Sem 1994.270 f.; y, H ... :-<GARTNER, Verfassungs­
mtlssige Rechte juristischer Personen des öffentlichen RC(;hts, 
in Festschrift ru r Ulrich H!irelin zum 65. Geburtstag, ZUrich 
1939,121 f. 

20 Vgl. G. M OLLER, Kommemar BV, N 57 zuAn. 4 BV 1874 
(stosscnde Ungerechtigkdt cle!> Ergebnisses). 
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form ftir Verwallungsz"eige. die materiell Staatsbetriebe 
bleiben oder vom Staat beherrscht werden). Diese: Entwick­
lung ist zum Te il auch durch die Notwendigkeit gemeinwe­
senübergreifender Zusammenarbeit vorgezeichnet. Durch 
solche neue OrganiS3tionsfomlen. die nicht mi t Entlassung 
in die Privatwirtschaft "e"vechse!1 werden dürfen. werden 
demoknnische Einflussnahme und Kontrolle vermindert. 
Sie sollen jedoch ei ne betriebswi rtschaft lieh befriedigen­
dere Führung und eine bessere Output-Orientierung ennög­
lichen. Dazu gchön auch. Manager aus der Pri\al winschaft 
zu engagieren und pri\'3twinschaftlic hes Denken zu fördern. 
Damit besteht aber die Gefahr. dass die Jeilendt'n Personen 
die besondere rechtliche Situation und demokr.uische Ein­
bettung staatlicher Organisationen \'erkennen und das ihnen 
anvertraute Unternehmen wie e ine private Firma fUhre n. 
also auch die sogenannte privatautonome Willkür ganz 
selbstverständlich in Anspruch nehmen. Hier muss KJarheit 
geschaffen werden. Entweder bedarf ein Unternehmen keiner 
Einbeuung in den Staat; zur Wahrung der öffent lichen In­
teressen genügt eine a llgemei ne Gesetzgebung. Dann ist 
das Unternehmen in die Priv3lwinschaft zu entla<;sen. Oder 
der Gesetzgeber betrachtet eine besonde re Einbindung in 
den Slaat als no twendig. Dann aber sind die Bedingungen 
zu beachten. die sich rur - wie auch immer o rgallisiene­
staatliche Gebilde liUS einer demokratischen und rechts­
staatlichen Verfassung ergeben. 

Auch die Leiter tatsächlich (u nd nicht nur nach de r 
RechLSform) priv3tisicncr Unternehmen sollten d ie Grund­
rechtsproblematik nicht ganz ausser Acht lassen. Die Bun­
desverfassung verpflic htet die Behörden. das heisst den 
Gesetzgeber und im Rahmen von Beuneilungs- und Ermes­
sensspielräumen die rechtsanwendenden Organe. daftir zu 
sorgen. dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, 
auch unte r Privaten wirksam werden (An . 35 Abs. 3 BV) . 
ln dieser Bestimmung liegt viel EntwicklungspotemiaJ. ln 
der Praxis und Literatur zu den internationalen Menschen­
rechtskonventionen wird die Frage der Drinwirkung der 
Grundrechte unter dem Stichwort der Schutzpflichlen des 
Staates gegenüber Privaten auf Grund der Konventionsrechle 
behandelt. Auch private Unternehmen können im Rechts­
staat gru ndrechtlichen Verpflichtungen nicht ganz entflie­
hen . Dies ist jedoch eine andere. hie r nur anzudeutende 
Thematik!'. 

21 Im schweizerischen Schrifttum vgl. namentlich J. P. MÜllER. 
Die Grundrechte der Verfass ung und der Persönlichkeits­
schutz des Privatrechts. Bem 1964. 160 ff.: G. MOlll;R. Dic 
Drittwirkung der Grundrechte. ZBI 1978. 235 ff.; P. SAU.r!fN. 
Grundrechle und Privatrechtsordnung. SJZ 1988. 373 ff.; 
R. ZJ..CH. Der Einnuss von Verfassungsrechl auf das Privat· 
rechl bei der Rechtsnnwendung. SJZ 1989. 1 ff. und 25 ff. 

La Poste Suisse esl une entreprise de la Confederation. R&:em­
ment. In Pone a refu~ la distribution de lr3CtS d'un m<MJvernc:nl 
populnire tessinois critiquantla fennerure de bureaux poStaux. 
Ainsi. la Poste a violl la libertt d'expression. Celui qui assume 
des tkhes etatique.s esl oblige de teSpecteT les droilS fond ... men­
taux el doil contribuer;\ leur renl.isation (an. 35 al. 2 esl). Cene 
obligation ne cesse pas d'exiSler lorsqu'une entreprise italique 
eSI cn siluation de concurrence avec des enrreprises pri \'ees el 
agil comme sujel de droit pri\'e. 

Une entreprise etatique qui tenle de supprimer les expres­
sions de volonti criliques conunet une censure politique: or la 
cen.~ure eSI interuite pour I'Etat ct ses entreprises. La Cour eUl'O- r 
ptenne des droits de I'homme ninsi que la Commiss ion peur 
les droi lS de J'homrne de I'ONU ;)cl!nettent que le! EtalS et leurs 
insti tutions. meme lorsque ces demicres agissent comme sujelS 
de droi! prive, doivent respeCler les droilS fondamentaux. 

(Flurin von Planln) 
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